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deT. Anfrage der Abgeordneten Petrovic, Fr~undinnen 
lInd Freunde betreffend geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 

(Nr. 6378/J) 

Zu dan aus der beiliegenden Ablichtung der gegenständlichen 

parlalnantarischen Anfrage ersichtlichen Fragen halte ich folgen-

des fest:. 

,Zu Frage·1: 

Ende des 1. Quartals 1994 waren bei den Krankenversicherungs

trägern rund 98.000 geringfügige Besbhäftigungsverhältnisse gemel-

Von den bisher gemeldeten 98.000 geringfügigen Beschäftigungs

verhältnissen entfielen 72.500 auf Frauen und 25.500 auf Männer. 

Z.1Ll' r a q~_3-1.. 

Auf die Wirtschaftsklasse xx (Körperpflege und Reinigung, 

Bestattungsw9son) entfielen ca. 6.500 geringfügige Beschäftigungs

verhält.nisse. 

Die Zuordnung zu Wirtschaftsklassen erfolgt allerdings nach 

der Zugehörigk8it des Betriebs zu einer bestimmten Wirtschafts

klasse und sagt deshalb nicht unbedingt etwas über die Art der 

verrichteten Tätigkeit aus. 
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Zu Frage 4: 
Der größte Teil der Anmeldungen entfällt auf folgende 

Wirtschaftsbereiche: 

Einzelhandel, 
Einrichtungen der Gebietskörp~rschaften, 
Beherberungs- und Gaststättenwesen, ' 
Realitätenwesen, Rechts- und Wirtschaftsdienste, 
Gesundheitswesen, 
Großhandel, 
Körperpflege und Reinigung, 
Bestattungswesen. 

Zu Frage 5: 

Eine Gesamtzahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 
ist aufgrund der bisherigen Anmeldungen noch nicht absehbar. 

Zu Frage 6: 

Um die Frage zu beantworten, reicht eine bloße Auswertung der 

Anmeldungen nicht aus. Dazu wäre eine Sonderauswertung aus der 
Versichertendatei des Hauptverbandes erforderlich, die EDV-mäßig 

aufwendig und deshalb kostenintensiv wäre. 

Der Bundes~inister: 
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Nr. 63r~ IJ 

1994 -Dir 06 

BEILAC8. 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Petrovic, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 

Da C~ seit 1. Jänner 1994 eine Anme!depflicht für geringfügige Beschäftigung5verh5.ltnisse 
3ibt, 

stellen die untelfertigten Abgeordneten folgende 

ANFRAGE: 

1. Wieviel Anmeldungen für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse erfolgten 
im 1. Quartal 1994? 

2. Wieviele Personen davon sind weiblich, wieviele männlich? 

3. Wieviele der Anmeldungen entfallen auf das Reinigungsgewerbe? 

4. Auf welche 'Virtschaftsbereiche entfällt der größte Teil der Anmeldungen? 

5. Ist aus den bisherigen Anmeldungen bereit .. eine Gesamtzahl der geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisse abschätzbar und wie hoch ist diese? 

6. Ist aus den AIID1cldl!ngcn ersichtlich, wieviele Personen gleichzeitig mehrere 
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse haben? 
\Venn jJ, wie sind die entsprechenden Zahlen (wie viele Personen mit mehreren 
Beschäftigungsverhältnissen, wieviele Beschäftigungsverhältnisse pro Person)? 

J'S G:v.NFRAGEtIl/lA!;\GERIlESCH.OOC 
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